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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Artikel-Nr.:
T501015

UFI:
QF3D-TPNP-MUOM-VCDA
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Primer
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Lieferant: Handler:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Deutschland GmbH
HartleitnerstraRe 3 Hohenbuckstr. 8
4653 Eberstalzell 90425 Nirnberg
Austria Germany
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +49 911 955 179-0
E-Mail: msds@kando.eu Telefax: +49 911 955 179-38

E-Mail: info@tech-masters.de
Webseite: www.tech-masters.eu/de

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag: 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68
98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Burozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

kategorien

entzundbare Flussigkeiten H225: Flussigkeit und Dampf leicht

(Flam. Lig. 2) entzindbar.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und

einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Gewassergefahrdend H400: Sehr giftig fuar

(Aquatic Acute 1) Wasserorganismen.

Gewassergefahrdend H410: Sehr giftig fur

(Aquatic Chronic 1) Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

® OO &

GHSO08 GHSO09 GHSO07 GHSO02
Gesundheitsgefahr Umwelt Ausrufezeichen Flamme

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Heptan

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H304 |Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 142-82-5 Heptan >50- <100

EG-Nr.: 205-563-8 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), |Gew-%

Index-Nr.: 601-008-00-2 Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

REACH-Nr.: SHSDO® Gefahr

01-2119457603-38

CAS-Nr.: 111-84-2 n-Nonan =0,25-=<1

EG-Nr.: 203-913-4 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), [Gew-%

Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

BDEG<® Gefahr

CAS-Nr.: 61788-93-0 Dimethylkokosalkylamin =0,025-<0,25
EG-Nr.: 263-020-0 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), | Gew-%

Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314)

@@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 500 mg/kg
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen/entfernen.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
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Bei Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung
Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berihrung mit den Augen sofort grandlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund aussplulen. Reichlich Wasser nachtrinken. bei Verschlucken Kein Erbrechen herbeifihren. Sofort
arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Hinweise flir den Arzt: Beim Verschlucken
mit anschlieBendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie
oder zur Erstickung fuhren kann.

4.2. Wichtigste akute und verzéogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver, Wassersprihstrahl GroRBeren Brand mit Wasserspriuhstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel:
Wasser im Vollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase
moglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Schutzausristung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Explosions- und Brandgase
nicht einatmen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen. Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser
mussen nach den behdérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafSnahmen:
Schutzausrustung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten. Fir ausreichende Liftung sorgen. Von
Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verflugbar

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern. Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation
zustandige Behorden benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Sonstige Angaben:
Fur ausreichende Liftung sorgen. Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
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Weitere Informationen zur persénlichen Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Informationen zu "Gefahrlichen Reaktionen" siehe Abschnitt 10.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Behalter dicht geschlossen halten. Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Fur gute
Raumbellftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
BrandschutzmaBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
An einem kihlen Ort lagern. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 - Entzindbare Flussigkeiten
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kiihlen, gut gelltfteten Ort aufbewahren..
Lagerklasse (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern): 3
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) entztindbare Flissigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

IOELV (EU) Heptan @ 500 ppm (2.085 mg/m3)
CAS-Nr.: 142-82-5
EG-Nr.: 205-563-8
TRGS 900 (DE) Heptan @ 500 ppm (2.100 mg/m3)

ab20.04.2023 | CAS-Nr.: 142-82-5 ,
EG-Nr.: 205-563-8 ©) 500 o (2 100 M=)
® DFG, EU

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
(Herkunftsland)

@ Untersuchungsmaterial

3 Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung

TRGS 903 (DE) Heptan 250 pg/L @ Heptan-2,5-dion

ab 25.02.2022 | CAS-Nr.: 142-82-5 :
EG-Nr.: 205-563-8 @ Urin

3 Expositionsende bzw. Schichtende
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Heptan 2.085 mg/m? | @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 142-82-5
EG-Nr.: 205-563-8
Heptan 447 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 142-82-5 ; : .
EG-Nr.: 205-563-8 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Heptan 300 mg/kg KG/[ @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 142-82-5 Tag . .

EG-Nr.: 205-563-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Heptan 149 mg/kg KG/| @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 142-82-5 Tag o ]

EG-Nr.: 205-563-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Heptan 149 mg/kg KG/| @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 142-82-5 Tag

@ Langzeit - oral, systemische Effekte

EG-Nr.: 205-563-8

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfugbar

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille

Hautschutz:
Handschutz Schutzhandschuhe tragen. (EN 374) Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren
ordnungsgemalfien Zustand prifen. Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen
das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN ISO 374). Schutzhandschuhe aus Neoprene® /
aus Polychloropren (EN ISO 374). Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374). Schutzhandschuhe
aus Viton® / aus Fluorelastomer (EN ISO 374). Mindestschichtstarke in mm: 0,5. Permeationszeit
(Durchbruchzeit) in Minuten: 480. Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 16523-1 wurden nicht
unter Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit
entspricht, empfohlen. Handschutzcreme empfehlenswert..Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf
der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter Laborbedingungen. Je nach Anwendung
kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die Empfehlungen des
Schutzhandschuhlieferanten zu berticksichtigen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur
vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit
von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Korperschutz: Schutzanzug verwenden.

Atemschutz:
BEI unzureichender BelUftung Atemschutz Filter A2/P2

Sonstige SchutzmafSnahmen:
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen: Die lUblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang
mit Chemikalien sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: farblos
Geruch: Benzin Entziindbarkeit: Keine Daten verfugbar
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert Keine Daten
verfligbar
Schmelzpunkt Keine Daten
verfligbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfliigbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten
verfliigbar
Flammpunkt -10 °C @ (DIN 55213)
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfugbar
Zindtemperatur Keine Daten
verfligbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfligbar
Dampfdruck Keine Daten
verfiigbar
Dampfdichte Keine Daten
verfiigbar
Dichte 0,68 g/cm?3 20 °C
Schuttdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit teilweise mischbar
Viskositat, dynamisch < 0,02 Pa*s 20 °C
Viskositat, kinematisch Keine Daten
verfiigbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemafRer Lagerung und Verwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Zusatzliche Angaben:
Das Produkt ist eine Zubereitung, flr die keine experimentell ermittelten Toxizitatsdaten vorliegen. Kann
Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zusatzliche Angaben:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Heptan CAS-Nr.: 142-82-5 EG-Nr.: 205-563-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

n-Nonan CAS-Nr.: 111-84-2 EG-Nr.: 203-913-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
|O7 0104 * |andere organische Losemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1206 Kein Gefahrgut im Sinne UN 1206 UN 1206

dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

1206 HEPTANE, Losung, Kein Gefahrgut im Sinne HEPTANES solution, MARINE [ HEPTANES solution
UMWELTGEFAHRDEND dieser Transportvorschriften.| POLLUTANT

14.3. Transportgefahrenklassen

‘ nicht relevant ‘ ‘

3 3 3
14.4. Verpackungsgruppe
I | nicht relevant | I | I

14.5. Umweltgefahren

‘g nicht relevant :: Keine Daten verfugbar

MEERESSCHADSTOFF
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften: nicht relevant Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Achtung: Entziindbare Achtung: Entzindbare Achtung: Entzindbare
flissige Stoffe Zahl): flissige Stoffe Zahl): flissige Stoffe Zahl):
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
1L 1L
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): EmS-Nr.:
33 F-E,S-D

Klassifizierungscode:
Tunnelbeschrankungs-
code:

(D/E)

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflugbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Verwendungsbeschriankungen:
Beschrankungsbedingungen: 3
15.1.2. Nationale Vorschriften
BN [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

3.2. |Gemische

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

9.1. |Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
14.3. | Transportgefahrenklassen

16.1. | Anderungshinweise

16.2. | Abkiirzungen und Akronyme

16.7. | Zusatzliche Hinweise

16.2. Abkiurzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Européisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der
StraRe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fur Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

KG Kdérpergewicht

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdrde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN United Nations

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

kategorien

entzundbare Flussigkeiten H225: Flussigkeit und Dampf leicht

(Flam. Liqg. 2) entztndbar.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und

einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Gewassergefahrdend H400: Sehr giftig fuar

(Aquatic Acute 1) Wasserorganismen.

Gewassergefahrdend H410: Sehr giftig fur

(Aquatic Chronic 1) Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften ibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgliltige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kdnnen wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
moglichen Risiken handelt.

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.

de / DE

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

